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d) Güter einer Sendung, die aus mehreren Einzelstücken 
besteht und 100 t überschreitet bzw. ein Volumen von 
mehr als 200 m3 beansprucht;

e) bahneigene Kleincontainer und Paletten (leer oder be
laden) ;

f) Sendungen von Ortsbereich zu Ortsbereich unter 100 kg 
und Sendungen aus bzw. in Einzugsbereiche unter 
1 000 kg.

(2) Zum Transport sind bedingt zugelassen:
a) Güter, für deren Transport in den Verkehrsbestimmun

gen, z. B. für den Transport gefährlicher Güter, beson
dere Bedingungen vorgeschrieben sind;

b) Güter, deren Abholung, Transport, Umschlag oder Zu
führung besondere Schwierigkeiten verursacht und de
ren Überwindung nur durch besondere Maßnahmen 
möglich ist, die von der Binnenreederei festzulegen 
sind, insbesondere Rohre, Ruten, Stangen, Bleche, 
Profil- und Flacheisen in Bunden mit einer Masse von 
mehr als 3 t je Bund oder einer Länge über 4,00 m. Beim 
Transport solcher Güter ist der Absender verpflichtet, 
erforderlichenfalls das Gut im Hafen selbst aufzuliefern 
und zu verladen. Der Empfänger ist verpflichtet, erfor
derlichenfalls das Gut selbst zu entladen und abzuholen;

c) frostempfindliche, Güter bei Frostgefahr, wenn der 
Transportkunde die erforderlichen Vorkehrungen zum 
Schutz des Gutes vor Frostschäden getroffen hat;

d) nässeempfindliche Güter, soweit in den Häfen bzw. Um
schlagstellen gedeckte Lagerflächen vorhanden sind6.

Die Binnenreederei braucht diese Güter zum Transport nur 
anzunehmen, wenn die besonderen Bedingungen eingehal- 
ten bzw. die Maßnahmen getroffen sind.

§46
Frachtbrief, Transportanmeldung

(1) Der Absender hat für das Gut einen fünfteiligen Fracht
brief unter Verwendung des Vordrucks der Binnenreederei 
auszufüllen. Dieser besteht aus
— dem Frachtbrief (Blatt 1)
— dem Versandschein (Blatt 2)
— dem Annahmeschein (Blatt 3)
— der Lade- und Entladebescheinigung (Blatt 4)
— dem Empfangsschein (Blatt 5). '
Abweichungen von dem Vordruck und der Verwendung des 
Frachtbriefes bedürfen der Vereinbarung mit der Binnen
reederei.

(2) Das Gut ist vom Absender durch Übergabe oder Über
sendung eines ordnungsgemäß ausgefüllten Frachtbriefes, 
mindestens 3 Werktage vor dem vorgesehenen Verkehrstag, 
bei der für den Versandort zuständigen Stückgutabfertigung 
zum Transport anzumelden.

(3) Ergibt die Prüfung des Frachtbriefes keine Mängel, ist 
der Transport des im Frachtbrief bezeichneten Gutes zu
lässig und möglich und läßt die Kapazität des Schiffes den 
Transport an dem vorgesehenen Verkehrstag zu, gilt die 
Anmeldung als bewirkt. Die Stückgutabfertigung hat den 
Tag, an dem- die Anmeldung bewirkt wurde, auf dem An
nahmeschein in dem dafür vorgesehenen Feld durch Stem
pelabdruck zu bestätigen.

(4) Kann der Transport am vorgesehenen Verkehrstag 
nicht erfolgen, weil die Kapazität des Schiffes ausgelastet 
ist, ist der Absender unverzüglich zu informieren. Die An
meldung bleibt für den nächsten Verkehrstag wirksam.

§47
Übergabe des Gutes, Ladefristen

(1) Die Absender, ausgenommen Bürger, sind verpflichtet, 
das angemeldete Gut täglich in der Zeit von 0.00 Uhr bis 
24.00 Uhr zu übergeben. In der Zeit von 16.00 Uhr bis 6.00 Uhr 
ist dem Absender die Abholung des Gutes durch den Kraft
verkehr rechtzeitig anzukündigen.

8 Die Häfen bzw. Umschlagstellen mit gedeckten Lagerflächen wer
den in Verkehrsbestimmungen veröffentlicht.

(2) Absender aus Orten außerhalb der festgelegten Ein
zugsbereiche haben das Gut an dem.von der Stückgutabfer
tigung in den Frachtbrief eingetragenen Annahmetag zum 
festgelegten Zeitpunkt aufzuliefern. . .

(3) Hält der Absender angemeldetes Gut nicht versandbe
reit oder wird es von ihm aus anderen Gründen nicht über
geben oder wird, bei der Übergabe des Gutes festgestellt, daß 
es sich um Gut gemäß § 6 handelt, für das die Bedingungen 
für den Transport nicht eingehalten sind und aus diesen 
Gründen das Gut nicht zum Transport angenommen werden 
kann, 1st ihm der Frachtbrief zurückzugeben; die Transport
anmeldung ist unwirksam. Das Gut ist neu zum Transport 
anzumelden.

(4) Der Absender ist verpflichtet, das Gut bei Abholung 
durch einen Kraftverkehrsbetrieb innerhalb der Ladefrist 
auf das Straßenfahrzeug zu verladen. Die Ladefrist beträgt 
je angefangene 500 kg Masse des Gutes 5 Minuten und be
ginnt mit dem Zeitpunkt des ladegerechten Bereitstellens 
des Straßenfahrzeuges an der im Frachtbrief bezeichneten 
Stelle der Abholung.

§48
Lieferfrist

(1) Die Lieferfrist beträgt:
a) bis 50 Tarifkilometer 2 Tage
b) je weitere angefangene 50 Tarif kilometer . 1 Tag.
(2) Für Gut, das nur bedingt zum Transport zugelassen 

ist, wird die Lieferfrist verdoppelt. Das gilt nicht für frost
empfindliches Gut.

(3) Die Lieferfrist ruht außer bei den im § 17 Abs. 8 ge
nannten Ursachen auch bei Schiffahrtsbehinderung entspre
chend § 2 Buchst, d der Zweiten Durchführungsbestimmung 
vom 10. Dezember 1981 zur Gütertransportverordnung — Be
stimmungen für den Ladungstransport durch die Binnen
schiffahrt - (GBl. I 1982 Nr. 2 S. 42).

§49
Ablieferung

(1) Die Empfänger, ausgenommen Bürger, sind verpflich
tet, Sendungen täglich in der Zeit von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr 
anzunehmen. In der Zeit von lff.00 Uhr bis 6.00 Uhr ist dem 
Empfänger die Ablieferung der Sendung durch den Kraft
verkehr rechtzeitig anzukündigen.

(2) Bei Ablieferung durch einen Kraftverkehrsbetrieb ist 
das Gut auf der Ladefläche des Straßenfahrzeuges zu über
geben. Das Abladen obliegt dem Empfänger. Für die Lade
frist gilt § 47 Abs. 4 entsprechend.

(3) Empfänger aus Orten außerhalb der festgelegten Ein
zugsbereiche sind von der Stückgutabfertigung unverzüglich 
von der Ankunft der Sendung zu benachrichtigen und zur 
Abholung innerhalb einer bestimmten Frist aufzufordern. 
Der Empfänger ist verpflichtet, die Sendung innerhalb die
ser Frist abzuholen und den Empfang zu bestätigen. Soweit 
die Stückgutabfertigung keinen Zeitpunkt für die Abholung 
festgelegt hat, ist die. Sendung innerhalb von 8 Stunden nach 
bewirkter Benachrichtigung abzuholen.“

§12
Der bisherige Abschnitt IV wird Abschnitt V, die §§ 43 

und 44 werden §§ 50 und 51.
§ 13

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft.
(2) Diese Anordnung findet auf alle Verträge Anwendung, 

die nach ihrem Inkrafttreten zu erfüllen sind.

Berlin, den 23. Oktober 1985

Der Minister für Verkehrswesen
T. V.: Dr. S c h m i d t  

Staatssekretär


